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Zitat von Rattler01

Dürfen KollegInnen denn vor dem 4.5. für Prüfungsaufsichten eingesetzt werden, wenn
sie zur Risikogruppe gehören? In der Mail ist ja nur von Präsenzunterricht die Rede.

So wie ich verstanden habe : nur unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist es zulässig. Aber
nur, wenn man selbst das möchte.

So wurde mir das hier erklärt.
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